
Aufhebung Perimeter Erschliessungsplanpflicht

Erschliessung

Erschliessungsstrasse

Fusswege / Trottoir, Gehweg

Private Erschliessungsstrasse (Grundnutzung oder abparzelliert)

Perimeter Erschliessungsplanpflicht

Aufhebung Erschliessungsstrasse

Aufhebung Erschliessungs mittels separatem Verfahren zu regeln

Fusswege / Trottoir, Gehweg

Aufhebung Fusswegverbindung geplant (Lage schematisch)

Baulinien

Baulinie Strasse

Baulinie Gewässer (Es gelten die Bestimmungen gemäss Art. 41c GSchV)

Aufhebung Baulinie Strasse

Aufhebung Baulinie Gewässer



Orientierungsinhalt

Erschliessung

Sammelstrasse

Erschliessungsstrasse

Fussweg ohne direkten Strassenbezug

Fusswege / Trottoir, Gehweg

Fuss- und Radweg  

Private Erschliessungsstrasse (Grundnutzung oder abparzelliert)

Weitere Verkehrsnebenflächen

Perimeter Erschliessungsplanpflicht

Private Erschliessung (grundbuchrechtlich oder im Rahmen GP zu sichern)

Fusswegverbindung geplant (Lage schematisch)

Vermassung Fahrbahn bei Ausbauvorhaben

Baulinien

Baulinie Strasse

Baulinie Wald / Hecke

Vorbaulinie Wald  

Baulinie Gewässer (Es gelten die Bestimmungen gemäss Art. 41c GSchV)

Vorbaulinie Gewässer

Unterhaltsbaulinie Gewässer

Baulinie gemäss kantonalen Erschliessungspläne 
(entlang Niederämterstrasse durch Gemeinde festgelegt)

Waldfeststellung

Waldgrenze (gegen die Waldfeststellung ist gestützt auf § 8 Abs. 3 der Verordnung 
über Waldfeststellung und Waldabstand (VWW, BGS 931.72)
beim Volkswirtschaftsdepartement Einsprache zu erheben.)

Uferschtutzzone

Uferschutzzone ausserhalb Bauzone  

Gewässer offen

Gewässer eingedolt

Wald

Schützenswertes / Erhaltenswertes Kulturobjekt 

Naturobjekte: geschützte Hecken und Einzelbäume 

Orientierungsinhalt

weitere Inhalte

Möglicher Anschlusspunkt für öffentliche Erschliessung

Hauptverkehrstrasse

Gehweg / Trottoir kantonal festgelegt  

Rad- & Gehweg kombiniert kantonal festgelegt

Radweg kantonal  festgelegt

Vorbaulinie gemäss kantonalen Erschliessungsplänen

Gemeindegrenzen

Bauzonen

Gestaltungsplan rechtskräftig
Für Gebiete, in denen im Erschliessungsplan keine Baulinien ausgewiesen sind,
gelten die Baulinien und weitere Festlegungen gemäss Gestaltungsplan.

Gestaltungsplanpflicht

Integration der kant. Erschliessungspläne 
entlang Niederämterstrasse ist noch ausstehend. Abstimmung mit Kanton nötig

           Kantonal geschütztes Kulturobjekt








